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Die GoBD – und worauf es in der Praxis ankommt

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) regeln detailliert, wie elektronische Daten in der Buchhaltung zu erfassen, zu speichern und aufzubewahren sind. Für Schatzmeisterinnen und Schatzmeister im Verein ergeben sich daraus konkrete Anforderungen und Aufgaben. Hier sind sie!

1. Wichtige Regelungen der GoBD für elektronische Daten
Die GoBD umfassen folgende zentrale Vorgaben:
1.1. Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
· Unveränderbarkeit: Daten, die elektronisch erfasst werden, dürfen nachträglich nicht geändert werden, ohne dass die Änderung nachvollziehbar dokumentiert wird.
· Praxistipp: Stellen Sie sicher, dass die genutzte Software Änderungen automatisch protokolliert (Audit-Trail).
· Vollständigkeit: Alle Buchungen und Belege müssen vollständig und lückenlos erfasst werden. Fehlende oder doppelte Belege sind zu vermeiden.
· Zeitnahe Erfassung: Einnahmen und Ausgaben müssen möglichst zeitnah in die Buchhaltung aufgenommen werden. Lange Verzögerungen können Probleme bei Betriebsprüfungen verursachen.

1.2. Aufbewahrungspflichten
· Dauer: Elektronische Daten und Belege sind 10 Jahre lang aufzubewahren (§ 147 AO).
· Praxistipp: Nutzen Sie eindigitales Archivsystem nutzen, das eine revisionssichere Speicherung gewährleistet.
· Format: Elektronische Daten müssen in einem maschinell auswertbaren Format gespeichert werden (z. B. DATEV-Export). Dies gilt insbesondere für Kassendaten und Buchhaltungsdaten.
· Verfügbarkeit: Alle Daten müssen während der Aufbewahrungsfrist zugänglich und lesbar bleiben, auch bei Softwarewechseln oder veralteten Dateiformaten.

1.3. Verfahrensdokumentation
· Vereine müssen eine Verfahrensdokumentation erstellen, die beschreibt: 
· Wie Daten erfasst, verarbeitet und aufbewahrt werden.
· Welche Systeme und Prozesse genutzt werden.
· Wie die Unveränderbarkeit und Vollständigkeit sichergestellt werden.
· Praxistipp: Eine einfache Dokumentation kann genügen, sollte aber regelmäßig aktualisiert werden (z. B. bei Systemwechseln oder Prozessänderungen).



1.4. Datenzugriff durch die Finanzbehörde
· Zugriffsrechte: Die Finanzbehörde hat bei Prüfungen ein Recht auf Zugriff auf elektronisch gespeicherte Daten, und zwar in drei Formen: 
1. Unmittelbarer Zugriff: Der Prüfer arbeitet direkt in der Buchhaltungssoftware.
2. Mittels Zugriff durch den Verein: Der Prüfer weist den Schatzmeister an, bestimmte Daten zu exportieren.
3. Datenträgerüberlassung: Daten werden auf einem Speichermedium (z. B. USB-Stick) übergeben.
· Praxistipp: Stellen Sie sicher, dass die genutzte Software Datenexporte in maschinell lesbarer Form ermöglicht.

2. Konkrete Aufgaben für Sie als Schatzmeistern oder als SChatzmeister
Damit Vereine die Anforderungen der GoBD einhalten, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:

2.1. Geeignete Software nutzen
· Setzen Sie Buchhaltungssoftware ein, die den Anforderungen der GoBD entspricht (z. B. DATEV, Lexware, WISO, sevDesk).
· Prüfen Sie, ob die Software: 
· Änderungen protokolliert (Audit-Trail).
· Datenexporte im Format DATEV, CSV oder XML ermöglicht.
· Schnittstellen zu anderen Systemen (z. B. Kassensystemen oder Mitgliederverwaltungssoftware) bietet.
2.2. Revisionssichere Archivierung
· Sorgen Sie dafür, dass Belege (z. B. digitale Spendenbescheinigungen) revisionssicher archiviert werden.
· Auch digitale Dokumente (PDFs, E-Mails mit Rechnungen) müssen unveränderbar gespeichert werden. Nutzen Sie hierfür Archivierungstools, die GoBD-konform arbeiten.
2.3. Prozesse standardisieren
· Legen Sie feste Prozesse für die Belegverwaltung und Datenerfassung fest, z. B.: 
· Wer erfasst Einnahmen und Ausgaben?
· Wie wird die Vollständigkeit überprüft?
· Halten Sie diese Prozesse in der Verfahrensdokumentation fest.
2.4. Regelmäßige Datenprüfung
· Führen Sie regelmäßige interne Prüfungen der Daten durch, um Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
2.5. Schulung und Weiterbildung
· Halten Sie sich über Änderungen der steuerlichen Vorgaben und GoBD-Anforderungen auf dem Laufenden. Mit „Schatzmeister aktuell“ stellen Sie Sie dies zuverlässig sicher!
· Schulen Sie ggf. weitere Verantwortliche im Verein.


3. Fazit
Die GoBD fordern von Vereinen eine ebenso sorgfältige und transparente Buchführung wie von Unternehmen. Schatzmeister:innen tragen die Verantwortung, diese Standards zu erfüllen, insbesondere bei der Nutzung elektronischer Systeme. Eine geeignete Software, revisionssichere Prozesse und eine klare Verfahrensdokumentation sind entscheidend, um rechtliche Risiken zu vermeiden und die Gemeinnützigkeit des Vereins zu sichern.
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